
Anlage 3 

 
Bestimmungen für „gemischte Mannschaften“ im Bezirk Heilbronn 
(gültig ab der Saison 2011 / 2012) 
 
Der Bezirkstag am 01.07.2011 in Meimsheim hat die bestehenden Regelungen „Gemischte 

Mannschaften“ (i. V. mit der Fassung des TTVWH  WO A 11.7.) neu strukturiert. 

 

1. Die Teilnahme von Damen an Punktspielen der Herren und Mädchen an 
Punktspielen der Jungen ist bis zur höchsten Spielklasse des Bezirks Heil-
bronn (derzeit Bezirksklasse) möglich.       
  

2. a. Stammspielerinnen einer Damenmannschaft (Nr. 1 bis Nr. 4) dürfen nicht in 
Herrenmannschaften gemeldet werden. Bei Sollstärke + 1 (5 Spielerinnen) ist 
eine Damenmannschaft zu melden. Hat ein Verein weniger als 5 Spielerinnen 
im Damenbereich und keine Damenmannschaft gemeldet, dann dürfen diese 
4 Spielerinnen in Herrenmannschaften gemeldet werden. Die Ersatzspielerin-
nen einer Damenmannschaft (ab Nr. 5) dürfen ebenfalls in Herrenmannschaf-
ten gemeldet werden.  
b. Stammspielerinnen einer Mädchenmannschaft (Nr. 1 bis Nr. 4) dürfen nicht 
in Jungenmannschaften gemeldet werden. Bei Sollstärke + 2 (mindestens 6 
Spielerinnen) ist eine Mädchenmannschaft zu melden. Die Ersatzspielerinnen 
einer Mädchenmannschaft (ab Nr. 5) und Spielerinnen, die nicht in einer Mäd-
chenmannschaft gemeldet sind, können in einer Jungenmannschaft gemeldet 
werden. Der Einsatz von Mädchen in Herrenmannschaften ist nicht zulässig.
  

3. a. Die Zahl der Damen, die bei einem Punktspiel eingesetzt werden dürfen, 
darf die Hälfte der Sollstärke einer Herrenmannschaft nicht übersteigen (bei 6-
er Mannschaften dürfen also maximal 3 Damen pro Herrenmannschaft spie-
len). 
b. Die Zahl der Mädchen, die bei einem Punktspiel eingesetzt werden dürfen, 
darf die Hälfte der Sollstärke einer Jungenmannschaft nicht übersteigen (bei 
4-er Mannschaften dürfen also maximal 2 Mädchen pro Jungenmannschaft 
spielen).          
  

4. Die gemeldeten Damen (max. 4 in einer Herrenmannschaft) sind gemäß Ihrer 
Spielstärke in die entsprechende Herrenmannschaft, die gemeldeten Mäd-
chen in die entsprechende Jungenmannschaft einzuordnen.  
  

5. Die Damen / Mädchen sind in ihrer Stammmannschaft auch im Herren- / Jun-
genpokal spielberechtigt. Im Pokalspiel der Herren darf nur eine Dame / im 
Pokalspiel der Jungen nur ein Mädchen eingesetzt werden.   
  

6. Für den Einsatz von Seniorinnen bei den Senioren gelten die Bestimmungen 
für den Einsatz von Damen in Herrenmannschaften entsprechend.  
  

7. Für Damen, die nur in Herrenmannschaften gemeldet sind, gilt folgende Leis-
tungsklasseneinteilung bei Turnieren: Kreisklasse D Herren entspricht Kreis-
klasse A und B Damen (= C-Klasse bei Turnieren), Kreisklasse C+B Herren 
entspricht Bezirksklasse, Bezirksliga und Landesliga der Damen (= B-Klasse 
bei Turnieren), Kreisklasse A und höher bei den Herren entspricht Verbands-
klasse und höher bei den Damen (= S/A-Klasse bei Turnieren). 

 


